
Eingegangen am: 

 
 
 
Stadt Langelsheim 
Amt für Ordnung und Soziales 
Harzstraße 8 
38685 Langelsheim 
 
 

*) Zutreffendes bitte ankreuzen 
 

A n t r a g 
nach den Richtlinien über die Ermäßigung zu den Kindertagesstättengebühren 
 
 

Antragsteller:  sorgeberechtigt  nicht sorgeberechtigt 

Name, Vorname:  geb. am:   

Anschrift:  Telefon:    

  

Antrag für das Kind / die Kinder:  

1. Name, Vorname:   geb. am:  

 Betreuung in der Kindertagesstätte:   seit  

 Betreuung  von ____________________ Uhr bis ____________________ Uhr 
   

2. Name, Vorname:   geb. am:  

 Betreuung in der Kindertagesstätte:   seit  

 Betreuung  von ____________________ Uhr bis ____________________ Uhr 
   

3. Name, Vorname:   geb. am:  

 Betreuung in der Kindertagesstätte:   seit  

 Betreuung  von ____________________ Uhr bis ____________________ Uhr 
   

  

Im Haushalt leben folgende Personen:  

a) Antragsteller  

b) Ehe-/Lebenspartner:  sorgeberechtigt  nicht sorgeberechtigt 

Name, Vorname:  geb. am:  

c) Kinder  

1. Kind: Name, Vorname:  geb. am:  

2. Kind: Name, Vorname:  geb. am:  

3. Kind: Name, Vorname:  geb. am:  

4. Kind: Name, Vorname:  geb. am:  
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Angaben über Einkommen und Miete/Belastung: 
 
Die zu meinem Haushalt rechnenden Familienmitglieder und anderen Personen haben folgende Einnahmen: 

Es sind alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert anzugeben, ohne Rücksicht auf ihre Quelle und ohne Rücksicht darauf, ob sie steuerpflichtig sind oder 
nicht. Auch einmalige Einnahmen sind anzugeben. Tragen Sie bitte die Einnahmen einzeln und mit ihrem Nettobetrag ein, und zwar grundsätzlich die 
monatlichen Einnahmen bei der Antragstellung. Lassen sich verlässliche Aussagen über ihre im Bewilligungszeitraum (in der Regel zwölf Monate) zu 
erwartenden Einnahmen nicht machen (z.B. bei erheblichen Schwankungen der Einnahmen), so sind die Einnahmen der letzten zwölf Monate vor der 
Antragstellung anzugeben. 
Zu den Einnahmen gehören u. a. Renten (auch Zusatzrenten), Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit, aus selbständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieb, 
aus Land- und Forstwirtschaft, aus Kapitalvermögen (z. B. Zinsen aus Sparguthaben), aus Vermietung und Verpachtung, Unterhaltsleistungen, Sachbe-
züge. Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit sind u. a. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen, Trinkgelder, Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- 
und Waisengelder, Werksrenten/Treuegelder). 

 
Name, Vorname 

ggf. Geburtsname 
Art der Einnahmen wöchentlich 

*) 
monatlich 

*) 
jährlich 

*) 
Netto 

Antragsteller      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Der Wohnraum ist ausgestattet mit:   *)  

 Sammelheizung (Etagen-, Zentral- oder Fernheizung)  Bad- oder Duschraum 

Die Miete/Das Nutzungsentgelt beträgt einschließlich der Nebenkosten ( z.B. Umlagen Zuschläge) monatlich 

 Euro. Seit wann?  

Ich / Wir erhalte/n Wohngeld in Höhe von  Euro monatlich. 

(Bitte beigefügte Mietbescheinigung/Fremdmittelbescheinigung als Nachweis einreichen.) 

Baujahr des Hauses:   

Die folgenden Angaben sind nur bei Hauseigentum u. ä. erforderlich: 

1. Wohnfläche des Hauses:  

 Gesamtwohnfläche   

 davon bewohne ich selbst   

 davon sind vermietet   

 davon sind unentgeltlich überlassen   

 davon sind gewerblich genutzt   

   

2. Zum Gebäude gehören  Garagen. 

   

3. Wer ist Eigentümer des Hauses? Bei mehreren Eigentümern bitte Angabe des Eigentumsanteiles (z.B. ½, ¼ usw.) 
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Folgende Unterlagen sind beigefügt:   *) 

 Gehaltsabrechnungen für die letzten 12 Monate 

 Bescheid über Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II 

 Nachweise über sonstige Einkünfte (z.B. aus Kapitalvermögen, Krankengeld usw.) 

 Wohngeldbescheid 

 Nachweis über die monatlichen Kosten der Unterkunft (Nachweise: Mietbescheinigung, Fremdmittelbescheinigung 
bei Hauseigentümern o. ä.) 

  
  
Änderungen der Einkommens- und Familienverhältnisse sind unverzüglich anzuzeigen. Bei Verletzung der Mitteilungs-
pflicht erfolgt eine Nachveranlagung. 
 

 
 
 
 
 
Langelsheim, ____________________ ______________________________________________________ 

Unterschrift der Eltern / Sorgeberechtigten 
 
 
 
Auskünfte erteilt die Stadt Langelsheim, Amt für Ordnung und Soziales, Rathaus, Erdgeschoss, Zimmer 010,  
Tel.: 0 53 26 / 5 04 - 431. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Zutreffendes bitte ankreuzen 
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Datenschutzrechtliche Informationen nach § 13 DSGVO  
Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten (bei Anmeldung, Aufnahme und zu Verwaltungszwecken)  
 
Wer ist für Datenverarbeitung verantwortlich?  
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist die   
 
Stadt Langelsheim   
Vertreten durch den Bürgermeister Ingo Henze  
Harzstraße 8  
38685 Langelsheim  
Tel.: 05326 504 - 0  
E-Mail: stadt@langelsheim.de  

 

Unser Datenschutzbeauftragter:  
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten benannt. Sie erreichen diesen unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: Daten-
schutzbeauftragter der Stadt Langelsheim  
ITEBO GmbH  
Stüvestraße 26  
49076 Osnabrück  
E-Mail: dsb@itebo.de  

 

Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung  
Die Verarbeitung Ihrer Daten dient der Bearbeitung Ihres Antrages nach den Richtlinien über die Ermäßigung zu den 
Kindertagesstättenbenutzungsgebühren gemäß § 90 SGB VIII in Verbindung mit § 22 Abs. 1 NKiTaG. Die Verarbeitung 
erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 b, c DSGVO i. V. m. § 67 a SGB X.    

 

Empfänger der Daten  
Die erhobenen Daten werden primär intern verarbeitet. Im Bedarfsfall werden Ihre Daten an die zuständigen Stellen (z. B. 
Landkreis Goslar, Fachbereich Familie, Jugend & Soziales) weitergegeben. Des Weiteren können Ihre Daten von uns an 
externe Dienstleister (z. B. IT-Dienstleister, Unternehmen, die Daten vernichten oder archivieren, Druckdienstleister) wei-
tergegeben werden, welche uns bei der Datenverarbeitung im Rahmen einer Auftragsverarbeitung streng weisungsge-
bunden unterstützen. Eine Übermittlung ins Ausland findet nicht statt.  

 

Ihre Rechte  
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: Recht auf Aus-
kunft, Recht auf Berichtigung oder Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Widerspruch gegen 
die Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit.  

 

Speicherung und Löschung personenbezogener Daten  
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung 
des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unter-
liegt, vorgesehen wurde.  
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem ande-
ren zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.   

 

Beschwerderecht  
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Landesbeauftragten für den Daten-
schutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Tel.: 0511/120 4500, Fax: 0511/120 4599,  
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de, zu beschweren. 

 
 
 
 
 
 

mailto:stadt@langelsheim.de
mailto:dsb@itebo.de
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